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Ich melde mich für das folgende Angebot an: 

 
 Wohnen   Wohnen mit Tagesstruktur ohne Lohn   Tagesstruktur ohne Lohn 

 
1. Personalien 
 

Name:       Vorname:       

Geburtsdatum:       Zivilstand:       

Heimatort:         

Momentane Adresse:       

Telefon-Nummer:       Mobile Nummer:       

E-Mail-Adresse:       

Wohnsitzgemeinde:       Schriften in:       

AHV-Nummer:         

 

2. Aktuelle Wohnsituation 
 

Aktuelle Wohnform:  Eigene Wohnung  Klinik   Andere Institution 

Wohnen oder wohnten Sie schon in einer 
Institution: 

 ja   nein 

Wenn ja, wo und wie lange:       

 

3. Versicherungsangaben und IBB-Einstufung 
 

Rentner / Rentenart:  AHV  IV  falls IV, wie viel %:      %  in Abklärung seit:       

 
Zwingend: Letze AHV- oder IV-Verfügung oder IV-Anmeldebestätigung beilegen.  
Diese wird für die Kostengutsprache benötigt. 
 

Beziehen Sie Ergänzungsleistungen:  Nein  Ja falls Ja, seit wann:        in Abklärung seit:       

Beziehen Sie Hilflosenentschädigung:  Nein  Ja falls Ja, Stufe:         in Abklärung seit:       

Krankenkasse:       

Unfallversicherung:       

Haftpflichtversicherung:       

IBB-Einstufung Wohnen:  0   1   2   3   4 

IBB-Einstufung Tagesstruktur:  0   1   2   3   4 

Zuger Unterstützungsplan (ZUP):  Nein  Ja  letzte Einschätzung:       
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4. Fürsorgerische Angaben 
 

Gesetzliche Vertretung:  ja      nein 

Wenn ja, welche/n?  umfassende Beistandschaft  Mitwirkungsbeistandschaft 
 Begleitbeistandschaft   Vertretungsbeistandschaft 

  Wohnen 
  Tagesstruktur 
  Gesundheitliches Wohl 
  Administration 
  Finanzen 

Name/Vorname:       

Adresse, PLZ und Ort:       

Telefon / Mobile:       

E-Mail-Adresse:       

 

 

Sozialdienst: Arbeiten Sie mit dem Sozialdienst zusammen?  ja  nein  falls Ja: 

Name/Vorname:       

Adresse, PLZ und Ort:       

Telefon / Mobile:       

E-Mail-Adresse:       

 
5. Medizinische/Psychiatrische Angaben 
 

Diagnose (psychiatrisch/medizinisch):       

Leiden Sie unter einer Abhängigkeitsstö-
rung? 

 ja  nein 

Wenn ja, welche:       

Befinden Sie sich zur Zeit in einem statio-
nären Aufenthalt? 

 ja  nein  wenn ja, wo:       

Patientenverfügung vorhanden:  Nein   Ja Wenn Ja, wo?        
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6. Adressen 
 

Rechnungsadresse:  gleich wie gesetzliche Vertretung 

Name / Vorname:       

Adresse:       

Tel.-Nummer / E-Mail:       

 

Hausarzt:       

Adresse:       

Tel.-Nr./Fax-Nr./E-Mail:       

 

Psychiater / Therapeut:       

Adresse:       

Tel.-Nr./Fax-Nr./E-Mail:       

 

Arbeitgeber:       

Adresse:       

Tel.-Nummer / E-Mail:       

 

Wichtige Bezugsperson:       

Bezugsgrad:  (Ehe)Partner/in   Eltern   Geschwister  Kinder  …………………………… 

Adresse:       

Tel.-Nummer / E-Mail:       

 

7. Berufliche Angaben 
 

Sind Sie arbeitstätig oder besuchen Sie 
ein anderes Tagesstrukturangebot? 

 1. Arbeitsmarkt   2. Arbeitsmarkt (Consol/zuwebe etc.)  Nein 

Wenn ja, als was sind Sie tätig?       

Firmenname Arbeitgeber?       

Adresse und Tel.-Nr. Arbeitgeber?       

Wenn nein, warum nicht?  Arbeitslos   Krankheit   Unfall   Andere 

Wenn andere Gründe, welche?       

Tagesstruktur ohne Lohn in der Stiftung 
Eichholz? 

 ja  wenn ja, welches Pensum:       
 nein  (nur in begründeten Ausnahmefällen)  
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8. Eintritt 
 

Gewünschtes Eintrittsdatum:       

Gewünschte Wohnform:  Einzelzimmer  WG-Zimmer  Studio  Aussen-Wohngruppe 

 

9. Einzureichende Dokumente 
 
Gerne möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass ein Eintritt ohne die folgenden unterzeichneten Dokumente nicht ge-
währleistet werden kann: 
 

 Pensions- und Betreuungsvertrag 

 Beschäftigungsvertrag 

 Hausordnung 

 Schweigepflichtentbindung 

 Aktuell gültige Medikamentenverordnung 

 ZUP Zuger Unterstützungsplan (sofern vorhanden)  

 
10. Datenschutz 
 
Die Stiftung Eichholz legt grossen Wert auf den Schutz Ihrer Personendaten und hält sich an die relevanten datenschutzrechtli-
chen Grundlagen. Gespeicherte Daten werden sorgfältig verwaltet und vor Missbräuchen geschützt. 
 
Die von uns erhobenen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks notwendig ist. Ge-
setzliche Vorgaben oder weitere Pflichten können zu einer längeren Aufbewahrung führen. 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft 
und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
 

11. Bestätigung 
 
Die nachstehend unterzeichneten Personen bestätigen hiermit, dass die Angaben in diesem Aufnahmegesuch vollständig und 
wahrheitsgetreu sind. 
 

Ort / Datum:       

Unterschrift der einzutretenden Person:  

 

Dieses Feld ist nur vom Sozialamt, gesetzlichen Vertretung oder Betreuungsperson auszufüllen 
(Bitte geben Sie die genaue Adresse, Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse der Amtsstelle oder der zuständigen Person an) 

      

Ort / Datum:       

Unterschrift der zuständigen Amtsperson:  
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 Direktion des Innern 
 Sozialamt 
 
 Behinderung und Betreuungsleistung 

 

 

Angaben zu Sozialversicherungsleistungen bei der Nutzung von kantonal finanzierten Betreuungsange-
bote 
 
Der Kanton Zug trägt einen grossen Teil der Kosten von Wohnangeboten, von Tagesstrukturen mit/ohne Lohn und von ambulan-
ten Angeboten für Menschen mit Behinderung. Gemäss dem Gesetz über Leistungen für Personen mit Behinderung und Betreu-
ungsbedarf (LBBG; BGS 861.5) ist eine Kostenübernahmegarantie des Kantonalen Sozialamts nötig, damit die Kosten für eine 
Person übernommen werden können. Das Gesuch um Kostenübernahmegarantie muss die Einrichtung stellen (Ausnahme am-
bulante Assistenzleistungen). Hierfür sind die Nutzenden der Dienstleistungen verpflichtet, wahrheitsgemässe Auskünfte zu ge-
ben.  
 
Welche Auskünfte muss die Person geben?  
Die Nutzenden (oder ihre Vertretungen) müssen der Einrichtung folgende Auskünfte geben, damit sie das Gesuch um Kosten-
übernahme korrekt stellen kann: 
 
-  Auskünfte zu den Sozialversicherungsleistungen. Konkret muss bekannt gegeben werden, ob die Person Renten oder an-

dere Leistungen der IV, AHV oder weiterer Versicherungen empfängt. 
 
-  Besonders wichtig ist die Angabe, ob eine leichte, mittlere oder schwere Hilflosenentschädigung besteht.  
 
-  Ebenso müssen Veränderungen bei Sozialversicherungsleistungen umgehend gemeldet werden.  
 
Statt an die Einrichtung können die nötigen Informationen auch direkt an das Kantonale Sozialamt übermittelt werden.  
 
Weshalb sind diese Informationen nötig?  
Anhand der Angaben prüft das Kantonale Sozialamt die Anspruchsberechtigung auf eine Kostenübernahmegarantie gemäss 
LBBG. Gemäss dem kantonalen Reglement Eigenleistungen (BGS 861.514) müssen sich Zugerinnen und Zuger an den Kosten von 
gewissen Betreuungsangeboten beteiligen. Der Kanton darf nur die Restkosten zahlen. Die Angaben sind notwendig, damit die 
Höhe der Kostenbeteiligung des Kantons und der dienstleistungsnutzenden Person berechnet werden kann. 
 
Mitwirkungs- und Meldepflicht Gemäss § 26 LBBG besteht eine gesetzliche Mitwirkungspflicht bei Gesuchen um Kostenübernah-
megarantie. Dazu gehört auch, dass die Personen ihnen allenfalls zustehende Leistungen von Sozialversicherungen, privater Ver-
sicherungen oder anderer Stellen beantragen müssen. Wenn bspw. ein höherer Hilflosigkeitsgrad vermutet wird, muss zwingend 
eine Überprüfung der Hilflosenentschädigung beantragt werden. Zusätzlich besteht gem. § 29 LBBV eine Meldepflicht bei Verän-
derungen mit Auswirkungen auf gewährte Kostenübernahmegarantien. Dazu zählen neben Änderungen bei Sozialversicherungs-
leistungen auch Angaben zum Wohnsitz 
 
 

Wichtig: Werden Sozialversicherungs-Ansprüche mit Auswirkungen auf Kostenübernahmegarantien verschwiegen, stellt dies 
eine Bereicherung zu Lasten des Kantons dar. Die Folge können unter anderem hohe Nachforderungen sein. Fehlen wesentliche 
Angaben, kann eine Kostenübernahmegarantie zudem verweigert oder gekürzt werden. 

 
 
Wir danken vielmals für Ihre Mitwirkung. Bei Fragen erreichen Sie uns unter info.ivse@zg.ch oder Tel. 041 594 13 25. 
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Wichtige Informationen  
in Leichter Sprache  
 
Sie leben in einer Wohnung und brauchen Betreuung?  
Sie leben in einem Heim?  

Sie arbeiten in einer Werkstatt?  

Sie sind in einem Atelier beschäftigt?  
 

Der Kanton Zug übernimmt oft einen grossen Teil der Kosten.  
Was braucht es dafür? 

 •  Ein Gesuch um eine Kostenübernahmegarantie.  
Der Kanton prüft das Gesuch.  

− Dann gibt er entweder eine Garantie.  

•  Eine Garantie ist ein Versprechen.  

Zum Beispiel:  
− Der Kanton bezahlt die Rechnung.  
− Oder der Kanton gibt keine Garantie.  

Zum Beispiel:  
• weil jemand keine Behinderung hat.  

 

Wer stellt das Gesuch um Kostenübernahmegarantie?  
− Das Heim oder 

− die Organisation.  
 

Was braucht das Heim oder die Organisation von Ihnen? 

• Diese Informationen:  
− Bekommen Sie eine IV-Rente (IV)?  
− Bekommen Sie eine AHV-Rente (AHV)?  

− Bekommen Sie eine Hilflosenentschädigung (HE)?  
Falls Sie eine HE bekommen:  
• eine HE leichten Grades?  
• eine HE mittleren Grades?  
• eine HE schweren Grades?  

− Bekommen Sie Ergänzungsleistungen (EL)?  
 

Manchmal ändert sich etwas bei der IV, AHV, HE oder EL.  
Was müssen Sie dann tun?  

• Sie müssen das Heim oder die Organisation darüber informieren. 
 
Was müssen Sie sonst noch melden?  

• Zum Beispiel:  

− Wenn Sie umziehen.  
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Was passiert, wenn Sie das Heim oder die Organisation nicht oder falsch informieren?  

• Dann müssen Sie vielleicht viel Geld zurückbezahlen.  
 
Welche Gesetze sind wichtig?  
 

•  Das Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf (LBBG). 

 Hier finden Sie Informationen zum LBBG: 
   

- BGS 861.5 - Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf - Kanton Zug - Erlass-

Sammlung 
 

•  Die Verordnung zum LBBG (LBBV).  

Hier finden Sie Informationen zur LBBV:  
 

- BGS 861.512 - Verordnung über Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf - Kanton Zug - Er-

lass-Sammlung 
 

•  Das Reglement Eigenleistungen.  

  Hier finden Sie Informationen zum Reglement Eigenleistungen:  
 

- BGS 861.514 - Reglement über die Eigenleistungen im Rahmen des Gesetzes über Leistungen für Menschen mit Behin-

derung und Betreuungsbedarf - Kanton Zug - Erlass-Sammlung 
 
 
Sie haben Fragen?  
• Rufen Sie hier an: 041 594 13 25  
 

Danke für Ihre Mithilfe 
 

https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/861.5
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/861.5
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/861.512
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/861.512
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/861.514
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/861.514

